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In einen gut abgeschirm-
ten, oftmals wenig transpa-
renten Freiraum eingebettet,
gelingt es ihren ExponentIn-
nen, unliebsame Regelungen
schrittweise wieder umzufor-
men und wenn notwendig so-
gar voOllig umzustossen. Im
Falle der Atomgesetzgebung
ist es auf diese Weise etwa ge-
lungen, die vielversprechend
formulierten  Vorschriften
und Auflagen beziiglich der
Endlagerung  radioaktiver
Abfille vollig auszuhohlen
und umzustossen. Heute ist
zu befiirchten, dass die hart
erkdmpfte Umweltvertrag-
lichkeitspriifung ein dhnli-
ches Schicksal erleidet. Die
Vollzugskrise dauert an — ge-
setzliche Vorschriften, die
seit Jahren in Kraft stehen,
werden nicht ausgefiihrt. Die
im Gewiisserschutzgesetz
von 1973 verankerte Pflicht
zur Sanierung von Deponie-
Altlasten innerhalb zweier
Jahre etwaist bis heute mehr-
heitlich ein Stiick Papier ge-
blieben.

GESETZE — AN DER
WIRKLICHKEIT VORBEI?
Zu Sorgen Anlass geben aber
nicht nur die gut eingespiel-
ten Mechanismen der Geset-
zesverwisserung oder die
schon lange bekannte Voll-
zugskrise. Die rapide techni-
sche Entwicklung stellt die
Gesetzgebung vor schier un-
losbare Probleme, denn bis
die Notwendigkeit von ge-
setzlichen Regelungen er-
kannt, ein Verfassungsartikel
vorbereitet und abgesegnet
ist, ein Gesetz die vorgesehe-
nen institutionellen und par-
lamentarischen Hiirden hin-
ter sich hat, die Ausfiihrungs-
verordnungen und der Voll-
zug geregelt sind und spielen,
ist der Sachzwang bereits ge-
schaffen oder das Ungliick
schon da. Im Zeitalter der
Atom- und Gentechnik ver-
fehlt die traditionelle Gesetz-
gebung ihre Rolle als Garan-
tin fiir Sicherheit und Wohl-
ergehen.

Fatal wirkt sich vor allem
aus, dass Gefahren und
Langzeitfolgen neuer Tech-
nologien nicht in einem frii-
hen Stadium der Technikent-
wicklung beriicksichtigt und
gesellschaftlich ausdiskutiert
werden. Leider werden die
Gefahren und Folgen solcher
Technologien gesellschaft-
lich erst wahrgenommen,
wenn das Ausmass der Be-
drohung fiir eine breitere Of-
fentlichkeit erlebbar gewor-
denist. Dann aber helfen Ge-
setze nicht sehr weit. Was wir
brauchen, ist eine vorbeu-
gende Gesetzgebung, die
auch Fehlentwicklungen
friihzeitig unterbinden kann.
Vor allem gehort hierzu, dass
die Entwicklung der Technik
der kulturellen Lernféhigkeit
einer Gesellschaft angepasst
wird. Dies wiederum wirft die
Frage nach einer gesell-
schaftlichen Kontrolle der
Forschung und deren An-
wendung in Wirtschaft und
Industrie auf. Denn ohne
eine reelle gesellschaftliche
Mitbestimmung bei der Tech-
nologie-Entwicklung bleibt
jedes Gesetz Flickwerk. W

_EINE
STORFALL
VERORDNUNG
FUR DIE
SCHWEIZ

HANS SCHAPPI

Bei der vorgesehenen
«Storfallverordnung» han-
delt es sich um eine Aus-
fihrungsverordnung des
Umweltschutzgesetzes

(USG), welches in Artikel
10 den «Katastrophen-
schutz» regelt. Nach die-
sem Artikel werden die Be-
treiber von Anlagen, wel-
che bei «ausserordentli-
chen Ereignissen» den
Menschen oder die Um-

welt schwer schadigen
kénnten, zu besonderen Si-
cherheitsvorschriften ver-
pflichtet.

Eine solche Ausfiihrungsver-
ordnung zur Verhiitung von
Unféllen und Katastrophen
war in der Schweiz schon im-
mer geplant. Dies schon des-
halb, weil es in den angren-
zenden Léndern solche Ver-
ordnungen gibt, so fiir die
EG-Linder die sogenannte
«Seveso-Richtlinie» von
1982 und die Deutsche Stor-
fallverordnung von 1980. In
der Schweiz zog sich die Aus-
arbeitung einer solchen Ver-
ordnung, wie so manches, in
die Lange. Nach der Brand-
katastrophe von Schweizer-
halle vom 1. November 1986
wurde ihre Bearbeitung dann
vorgezogen —ja der Erlass ei-
ner Storfallverordnung ist die
Antwort der offiziellen
Schweiz auf den 1. Novem-
ber. Schon im Friihjahr 1987
wurde so eine Expertenkom-
mission gebildet, welche bis
zum Sommer 1988 Bundes-
rat Cotti einen Entwurf vor-

legen soll.
Heute zeichnet sich dieser
Verordnungsentwurf,  wel-

cher wohl im Herbst 88 in die
Vernehmlassung gehen wird
und der sich nicht grundle-
gend von entsprechenden
Verordnungen in anderen
Léandern unterscheidet, in
Umrissen ab. Wer in seinem
Betrieb gefahrliche Stoffe,
welche nach bestimmten Kri-
terien festgelegt werden,
iber bestimmte «kritische»
Mengen hinaus produziert,
lagert oder sonstwie verwen-
det, hat seinen Betrieb der

. Vollzugsbehorde in den Kan-

tonen zu melden. Aufgrund
der Meldung, welche eine er-
ste Einschdtzung des Gefah-
renpotentials ermoglicht,
kann die Vollzugsbehorde ei-
ne Risikoanalyse bzw. Risi-
kobeurteilung anordnen, die
der Betreiber der Anlage zu
erstellen und der Behorde
vorzulegen hat.

Die Vollzugsbehorde hat
aufgrund verschiedener Risi-
kobeurteilungen die Mog-
lichkeit, auch lokale und re-
gionale Risikokonzentratio-
nen festzustellen und zu be-
urteilen und kann gemaéss der
Verordnung die notigen
Massnahmen zur Gewéhrlei-
stung der Sicherheit anord-
nen und deren Durchfiihrung
inspizieren. Es ist sodann Sa-
che der Vollzugsbehorde, Ri-
sikobeurteilungen und ge-
troffene Massnahmen einer
breiteren Offentlichkeit vor-

zulegen.
Die Vertreterlnnen der
Gewerkschaften und der

Umweltorganisationen in der
Expertenkommission haben
vor allem zu drei Problembe-
reichen Stellungnahmen und
Vorschlige eingereicht:
1. Zur Verankerung von In-
formations- und Mitsprache-
rechten der ArbeitnehmerlIn-
nen, Betriebskommissionen
und Gewerkschaftenim Rah-
men der geplanten Verord-
nung.
2. Zum Einbezug biotechno-
logischer Anlagen in die
Storfallverordnung.
3. Zum Problem der Offenle-
gung der Risikobeurteilung
und der behordlichen Kon-
trollmassnahmen gegeniiber
der Offentlichkeit und inter-
essierten Verbanden, zum
Beispiel Gewerkschaften.
Wie weit diese Anliegen
Eingang in die Verordnung
finden, steht noch nicht def-
initiv fest. Es wird aber von
diesen Punkten abhéngen, ob
eine moderne und zeitgemas-
se Verordnung entstehen
wird, welche Arbeitnehme-
rInnen und die Offentlichkeit
einbezieht oder ob tradi-
tionsgemadss das Vermindern
der Risiken den Unterneh-
mern und den Behorden al-
lein tibertragen wird. Es wird
dann klar beurteilt werden

-kOnnen, ob es beim Erlass ei-

ner «Storfallverordnung» um
mehr geht als um eine politi-
sche Alibiiibung als Nachge-
fecht von Schweizerhalle. W

13



	Eine Störfallverordnung für die Schweiz

